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BGH ZU EINER WIRKSAMEN PATIENTENVERFÜGUNG 
ZUM ABBRUCH LEBENSERHALTENDER MASSNAHMEN 

Das Thema Patientenverfügung ist häufig ein sehr sensib-
les Gesprächsthema. Dennoch sollte man sich mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen und hierbei ausschließ-
lich Formulierungen wählen, die ggf. auch wirksam sind.

Mit dieser Fragestellung hat sich aktuell der BGH umfas-
send befasst.

Demnach ist eine Patientenverfügung lediglich dann 
wirksam, wenn sie hinreichend bestimmt ist.

Nicht ausreichend sind Formulierung wie „ein würdevol-
les Sterben zu ermöglichen“ oder „keine lebenserhalten-
den Maßnahmen zu wünschen“.

Sollten Sie vor der Frage stehen, eine wirksame Patien-
tenverfügung fertigen zu wollen, so wenden Sie sich bitte 
an Ihre Steuerberaterin/Ihren Steuerberater. Sie werden 
Ihnen für diesen Fall hilfreich zur Seite stehen und Ihnen 
Kontakte zu geeigneten Rechtsanwälten bzw. Notaren 
herstellen, die dazu in der Lage sind, eine wirksame Pati-
entenverfügung in Ihrem Sinne zu fertigen.

KRANKENVERSICHERUNG: MEHRFACHER VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ 

Sofern ein Steuerpflichtiger gleichzeitig sowohl Pflichtmit-
glied in einer gesetzlichen Krankenversicherung als auch 
freiwillig privat krankenversichert ist, kann er ausschließ-
lich die Basis-Krankenversicherungsbeiträge (erhöht) ab-
ziehen, die er an die gesetzliche Krankenversicherung 
entrichtet. 
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Weitere Krankenversicherungsbeiträge werden bei den 
sonstigen Vorsorgeaufwendungen erfasst. Diese wirken 
sich i. d. R. nicht aus, weil die höheren Basis-Kranken- und 
Pflege-Pflichtversicherungs-Beiträge anzusetzen sind.

Gegen diese Entscheidung des BFH ist mittlerweile eine 
Verfassungsbeschwerde beim BVerfG anhängig.

VON GETRENNTLEBENDEN ELTERN GETRAGENE KRAN-
KEN- UND PFLEGEVERSICHERUNGSBEITRÄGE: WER 
KANN DEN KOSTENABZUG GELTEND MACHEN? 

Fraglich ist, bei welchem Elternteil die zusätzlich zum lau-
fenden Kindesunterhalt gezahlten Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für ein Kind, für 
das Anspruch auf einen Freibetrag für Kinder oder auf 
Kindergeld besteht, als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 
1 Nr. 3 Satz 2 EStG abzugsfähig sind, wenn bei dauernd 
getrennt lebenden Eltern 

     der eine Elternteil Versicherungsnehmer ist (aufgrund 
Versicherungsvertrag zivilrechtlich zur Zahlung an das 
Versicherungsunternehmen verpflichtet),

     aber der andere Elternteil als „Nicht-Versicherungs-
nehmer“ die KV/PV-Beiträge für das Kind tatsächlich 
wirtschaftlich getragen hat (aufgrund der ihm oblie-
genden Unterhaltsverpflichtung).

Nach Auffassung der Finanzverwaltung kommt der Son-
derausgabenabzug bei dem Elternteil infrage, der wirt-
schaftlich die Aufwendungen tatsächlich getragen hat. 
Die wirtschaftlich getragenen Aufwendungen gelten 
dann als eigene Beiträge dieses Elternteils, auch wenn er 
nicht selbst Versicherungsnehmer ist.

DER VERMIETER MUSS KEINE FENSTER REINIGEN! 

Der Bundesgerichtshof musste sich mit der Frage befas-
sen, ob ein Mieter vom Vermieter die Reinigung der Fens-
ter verlangen kann, die sich nur zum Teil öffnen lassen.

Nach Auffassung des BGH obliegt die Reinigung der Flä-
chen einer Mietwohnung einschließlich der Außenflächen 
der Wohnungsfenster dem Mieter. Der Vermieter schul-
det dem Mieter demnach keine Erhaltung der Mietsache 
in einem gereinigten Zustand.

ALLE STEUERZAHLER

   

HAUSEIGENTÜMER
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Fühlt sich ein Mieter zur Reinigung nicht in der Lage, so 
hat er sich professioneller Hilfe zu bedienen.
Etwas anderes kommt nur dann in Betracht, wenn die 
Vertragsparteien eine abweichende Vereinbarung getrof-
fen haben.

   

NICHT AUF DAUER ANGELEGTE VERMIETUNGSTÄTIG-
KEIT: ACHTUNG! STEUERFALLE BEI SANIERUNGSFÄLLEN 
INNERHALB VON 5 JAHREN 

Die Ausgangssituation

Sie haben aktuell ein stark renovierungsbedürftiges 
Mehrfamilienhaus erworben und stellen sich die Frage, 
welche steuerlichen Grundregeln zu beachten sind bzw. 
wie Sie sich taktisch verhalten sollten.

1. Problem: 
Die Renovierungsbremse durch anschaffungsnahe 
Aufwendungen – Das Problem innerhalb von 3 Jah-
ren –

Durch die Vorschrift des § 6 (1) Nr. 1a EStG ist trotz der 
bestehenden Wohnungsnot eine Renovierungsbremse 
eingebaut.

Die 3-Jahres-Frist beginnt nicht mit dem notariellen Kauf-
vertrag, sondern mit dem Übergang des wirtschaftlichen 
Eigentums.

Die Kosten dürfen in den ersten 3 Jahren nicht mehr be-
tragen als 15 v.H. der Gebäudeanschaffungskosten, an-
sonsten werden Renovierungskosten als Herstellungs-
kosten behandelt und mit 2 v.H. pro Jahr abgeschrieben.

Durch die steigenden Grundstückspreise kann die 15 
v.H.-Schmerzgrenze zurzeit kaum noch präzise ermittelt 
werden. Zudem geben sich die Finanzämter auch alle 
Mühe, diese Probleme noch zu verschärfen.

2. Problem: 
Achtung – jetzt kommt die größte, nämlich unbe-
kannte Steuerfalle: Der Bundesfinanzhof zwingt zur 
langfristigen Vermietung

Soweit Sie nun aufgrund dieser Umstände die Renovie-
rung in den Zeitraum nach Ablauf der 3 Jahre verschieben, 
so droht noch eine zweite Steuerfalle.

Das häufig übersehene Problem ist die Entscheidung des 
BFH vom 14.09.1994 IX R 71/93, BStBl 1995 II, 116. Dem-
nach erkennt der Bundesfinanzhof Mietverluste bei einer 
kurzfristigen Vermietung bis zu 5 Jahren nur dann an, 
wenn der Vermieter innerhalb dieses 5-Jahre-Zeitraums 
einen Überschuss erzielt.

Ansonsten ist die Vermietungstätigkeit als ertragsteuer-
lich Liebhaberei zu qualifizieren, die zu einem Wegfall der 
gesamten Verluste führt.

Unabhängig hiervon wird die Besteuerung nach § 23 EStG 
durchgeführt. Das private Veräußerungsgeschäft setzt 
nicht voraus, dass lfd. positive Einkünfte erzielt worden 
sind.

Folge: Wer hohe Verluste aus der Vermietung und Ver-
pachtung von Immobilien geltend machen möchte, sollte 
langfristig planen, z. B. 10 Jahre.

Soweit Sie von einer derartigen Fragestellung betroffen 
sein sollten, so suchen Sie dringend im Vorfeld der Durch-
führung der Baumaßnahmen das Gespräch mit Ihrer 
Steuerberaterin/Ihrem Steuerberater.
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FÜHRT DIE ERSATZLOSE AUSBUCHUNG ENDGÜLTIG 
WERTLOS GEWORDENER AKTIEN ZU EINEM STEUERLICH 
ZU BERÜCKSICHTIGENDEN VERLUST? 

Der Streit zur vorstehenden Fragestellung besteht dem 
Grunde nach seit 2009.

Die Finanzbehörden wehren sich hartnäckig gegen die 
Berücksichtigung sämtlicher Verluste aus Kapitalvermö-
gen, die nicht unmittelbar aus Veräußerungen resultie-
ren (wie z. B. auch bei Darlehensausfällen).

Als Begründung verweisen die Finanzbehörden stets da-
rauf, dass der Wortlaut des Gesetzes, der von Veräuße-
rungsvorgängen spricht, nicht erfüllt sei. Hierüber haben 
wir Sie bereits mit unserem Mandantenbrief im Januar 
2019 informiert.

Nun liegt eine aktuelle Entscheidung zur Frage, ob auch 
die ersatzlose Ausbuchung endgültig wertlos geworde-
ner Aktien zu steuerlich zu berücksichtigenden Verlusten 
führen kann, vor. Das Finanzgericht hat diese Frage mit 
seiner aktuellen Entscheidung positiv beantwortet.

Falls Sie persönlich von einer derartigen Fallgestaltung 
betroffen sein sollten, so sprechen Sie das weitere Vorge-
hen bitte mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem Steuerberater 
ab.

DIE FINANZBEHÖRDEN VERSUCHEN IMMER WIEDER, 
AUSSCHLUSSGRÜNDE FÜR EINE ANWENDUNG DER AB-
GELTUNGSTEUER ZU FINDEN: WO SIND HIER DIE GREN-
ZEN NACH AUFFASSUNG DER GERICHTE? 

Die Finanzbehörden versuchen immer wieder, Gründe 
für eine Ablehnung der Anwendung der Abgeltungsteuer 
zu finden. Der Hintergrund ist völlig deutlich, man möchte 
lieber den (höheren) individuellen Steuersatz anwenden.

Der Bundesfinanzhof hat den Finanzbehörden bereits 
mehrfach die Grenzen ihres diesbezüglich extensiven 
Handelns aufgezeigt. Nun hat der Bundesfinanzhof er-
neut die Gelegenheit dazu, die Grenzziehung zu präzisie-
ren.

Das Finanzgericht Hessen hat nämlich mit seinem Urteil 
entschieden, dass der Sohn des Alleingesellschafters ei-
ner GmbH, der zugleich leitender Angestellter der GmbH 
ist, mit seinen Kapitaleinkünften aus der stillen Beteili-
gung der Abgeltungsteuer unterliegt.

Die Finanzbehörden sind erwartungsgemäß mit dieser 
Entscheidung nicht einverstanden und haben Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt.

ZWEIFELSFRAGEN ZUR ABZINSUNG VON VERBINDLICH-
KEITEN IM STEUERRECHT 

Die Abzinsung von Verbindlichkeiten stellt seit der ge-
setzlichen Regelung in § 6 (1) Nr. 3 EStG einen ständigen 
Reibungspunkt zwischen Finanzämtern und Steuerpflich-
tigen dar. 
Die Finanzbehörden versuchen hier auf jede Art und Wei-
se fiktive Gewinne zu versteuern.

Trotz eines umfangreichen Katalogs von Verwaltungsan-
weisungen und Finanzgerichtsurteilen liegt insoweit nach 
wie vor vieles im Schatten des Ungewissen.

Eine dieser Zweifelsfragen hat der Bundesfinanzhof jetzt 
aktuell erhellt. Demnach hat eine Abzinsung einer Ver-
bindlichkeit auch dann nach § 6 (1) Nr. 3 Satz 2 EStG zu 
unterbleiben, wenn das Darlehen nicht für die gesamte 
Laufzeit, sondern erst für Zeiträume nach dem Bilanz-
stichtag unbedingt verzinslich ist.

GEWERBETREIBENDE

KAPITALGESELLSCHAFTEN / 
KAPITALANLEGER
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SCHÄTZUNGSBEFUGNIS BEI FEHLENDEN PROGRAM-
MIERPROTOKOLLEN EINES BARGELDINTENSIVEN BE-
TRIEBS MIT MODERNEN PC-KASSENSYSTEMEN 

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs unzumutbar sein.

Wird jedoch ein modernes PC-Kassensystem eingesetzt, 
ist eine Berufung der Unzumutbarkeit der Aufzeich-
nungsverpflichtung nicht (mehr) möglich.

Fehlen die Programmierprotokolle für ein solches Kas-
sensystem, berechtigt allein dies zu einer Hinzuschät-
zung, wenn eine Manipulation der Kassen nicht ausge-
schlossen werden kann.

Eine Hinzuschätzung von Umsatz und Gewinn auf der 
Grundlage einer Nachkalkulation durch den Betriebsprü-
fer ist insoweit zulässig.

NEUES ZUR ANWENDUNG DER 10-TAGESREGELUNG 

Bei der Einnahmeüberschussrechnung sind die Betriebs-
einnahmen und die Betriebsausgaben grundsätzlich nach 
dem Zu- und Abflussprinzip zu erfassen. Eine Ausnahme 
gilt bei Anwendung der 10-Tagesregelung; dann erfolgt 
die Zuordnung nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit.

Die 10-Tagesregelung kommt zur Anwendung,

     wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Einnah-
men bzw. Ausgaben handelt, die kurze Zeit (10-Tages-
zeitraum) vor oder nach Beendigung des Kj., zu dem 
sie wirtschaftlich gehören, zu- bzw. abgeflossen sind.

Insbesondere die zeitliche Zuordnung von Steuerzahlun-
gen, die als regelmäßig wiederkehrende Ausgaben bzw. 
Einnahmen gelten (z. B. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen), 

werden in Bezug auf die zeitliche Zuordnung durch die 
Finanzverwaltung aufgegriffen. In einzelnen Bundeslän-
dern erfolgt eine Abstimmung der Daten der Anlage EÜR 
mit den Daten des Steuerkontos, sodass bei Abweichun-
gen Rückfragen auftreten.

Bei Anwendung der 10 Tagesfrist muss die regelmäßig 
wiederkehrende Einnahme bzw. Ausgabe innerhalb von 
10 Tagen fällig und geleistet worden sein.

Nach der bisherigen Verwaltungsauffassung ist bei der 
Fälligkeit von Steuerzahlungen § 108 Abs. 3 AO zu be-
achten. Die gesetzliche Fälligkeit nach dem jeweiligen 
Einzelsteuergesetz wird danach auf den nächstfolgenden 
Werktag und damit auf ein Datum nach dem 10.01. ver-
schoben, sofern der Fälligkeitstag nach Einzelgesetz ein 
Samstag, Sonntag oder Feiertag ist.

Diese bisherige Verwaltungsauffassung ist überholt. So-
fern es auf die Fälligkeit ankommt, ist nunmehr auf die 
Fälligkeit nach dem jeweiligen Einzelsteuergesetz ohne 
Beachtung der verfahrensrechtlichen Verschiebung nach 
§ 108 Abs. 3 AO abzustellen. Dies gilt nach Auffassung der 
Finanzverwaltung in allen noch offenen Fällen.

STELLT DIE MEDIZINISCHE TELEFONBERATUNG EINE 
HEILBERUFLICHE LEISTUNG DAR, DIE VON DER UMSATZ-
STEUER BEFREIT IST? 

Im Streitfall unterhielt eine MVZ-GmbH aufgrund einer 
Vereinbarung mit einer Krankenkasse eine 25-Stun-
den-Hotline, an die sich Menschen mit gesundheitlichen 
Problemen wenden können, um einen Ratschlag für eine 
sinnvolle Behandlung zu erhalten.

Die entsprechenden Telefonate wurden durch Ärzte und 
medizinisches Fachpersonal geführt.

   

   

FREIBERUFLER
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Zu klären war beim Bundesfinanzhof, ob es sich bei der 
Ratschlagerteilung schon um heilberufliche Leistungen 
handelt und inwieweit die erforderliche fachliche Qualifi-
kation der den Service Leistenden anzuerkennen ist, um 
die Umsatzsteuerfreiheit für heilberufliche Leistungen zu 
erhalten.

Der Bundesfinanzhof hat sich nicht imstande gesehen, 
diese Frage abschießend zu beurteilen und hat die Frage 
aus diesem Grunde dem EuGH vorgelegt.

GERINGFÜGIG ENTLOHNTES BESCHÄFTIGUNGSVER-
HÄLTNIS UND DIENSTWAGENGESTELLUNG

Fraglich war bislang, ob ein geringfügig entlohntes Dienst-
verhältnis mit Dienstwagengestellung einem Fremdver-
gleich standhält. Hierzu hat der BFH eine negative Ent-
scheidung getroffen.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die Überlas-
sung eines Dienstwagens zur uneingeschränkten Privat-
nutzung ohne Selbstbeteiligung bei einem geringfügig 
entlohnten Beschäftigungsverhältnis unter Ehegatten 
fremdunüblich. Denn je geringer der Gesamtvergütungs-
anspruch des Arbeitnehmers ist, desto eher erreicht der 

Arbeitgeber die Risikoschwelle, nach der sich wegen einer 
nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die Fahr-
zeugüberlassung als nicht mehr wirtschaftlich erweist, so 
der BFH in seiner aktuellen Entscheidung.

Liegt keine Fremdüblichkeit vor, sind der Lohnaufwand 
und die hierauf beruhenden Abgaben keine Betriebsaus-
gaben i.S.d. § 4 Abs. 4 EStG. 

Der BFH hat aber auch betont, dass selbst wenn das 
Dienstverhältnis einem Fremdvergleich nicht standhalte, 
das überlassene Fahrzeug dem Betriebsvermögen zuzu-
ordnen sein könne. Maßgeblich seien die tatsächlichen 
Nutzungsverhältnisse. Der BFH hat den Entscheidungs-
fall an das FG zurückverwiesen, weil es noch aufzuklären 
gilt, in welchem Umfang das Fahrzeug tatsächlich betrieb-
lich genutzt wurde. Hiervon hängt die Einordnung als Be-
triebsvermögen und die Höhe der privaten Nutzungsent-
nahme ab.

DER INLÄNDISCHE LISTENPREIS IM RAHMEN DER 1 
V.H.-REGLUNG FÜR DIE PRIVATE PKW-NUTZUNG: WEL-
CHE LISTE IST MASSGEBLICH? 

Für die Bestimmung des inländischen Listenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung ist die für Privatkunden gel-
tende Liste maßgeblich, so entschied der BFH mit Urteil 
vom 08.11.2018 (III R 13/16).

Im Entscheidungsfall betrieb der Kläger ein Taxiunter-
nehmen und ermittelte den Listenpreis nach einer be-
sonderen Preisliste für „Taxi und Mietwagen“ und setzte 
einen Wert von 37.500 EUR an. 

Der BFH sah dies anders. Heranzuziehen sind bei mehre-
ren Preisempfehlungen des Herstellers immer diejenigen, 
zu dem das Fahrzeug als Privatkunde erworben werden 
kann. Der Listenpreis lt. allgemein zugänglicher Liste be-
trug abgerundet 48.100 EUR. Dieser wurde für die Be-
steuerung der Nutzungsentnahme herangezogen.

Beachtenswert ist ferner, dass der BFH klarstellte, dass 
Taxen grundsätzlich auch für private Zwecke genutzt wer-
den können. 

ARBEITGEBER
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KOSTENABZUG FÜR BERUFSBEKLEIDUNG 

Aufwendungen für typische Berufsbekleidung sind als 
Werbungskosten abziehbar. Zur typischen Berufsbeklei-
dung gehören Kleidungsstücke, die

     als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige ausgeübte 
Berufstätigkeit zugeschnitten sind oder

     nach ihrer z. B. uniformartigen Beschaffenheit oder 
dauerhaft angebrachten Kennzeichnung durch Firmen- 
emblem objektiv eine berufliche Funktion erfüllen,

     wenn ihre private Nutzung so gut wie ausgeschlossen 
ist.

Demgegenüber sind Aufwendungen für bürgerliche 
Kleidung nicht abziehbar. Dies gilt selbst dann, wenn die 
bürgerliche Kleidung überwiegend, nahezu ausschließ-
lich oder ausschließlich im Beruf getragen wird. Eine Kos-
tenaufteilung kommt nach Auffassung der Finanzverwal-
tung nicht infrage.

Ein schwarzer Anzug, schwarze Blusen und schwarze 
Pullover, die sich in keiner Weise von dem unterscheiden, 
was nach allgemeiner Übung weiter Kreise der Bevölke-
rung als festliche Kleidung zu besonderen Anlässen ge-
tragen wird, sind keine typische Berufskleidung.

Dies gilt nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg für 
alle Berufe, daher auch (und insoweit gegen BFH) für be-
stimmte Berufsgruppen wie Leichenbestatter, Trauerred-
ner, katholische Geistliche und Oberkellner.

REISEKOSTEN: PAUSCHALE KILOMETERSÄTZE GELTEN 
BEI BAHN- UND FLUGREISEN NICHT 

Pauschale Kilometersätze sind bei auswärtiger Tätigkeit 
nicht anzusetzen, wenn die Fahrten mit der Bahn oder 
mit dem Flugzeug durchgeführt werden. 

Dies entschied das FG Hamburg mit Urteil vom 02.11.2018 
(5 K 99/16).

Zum Hintergrund: Der Gesetzgeber lässt grundsätzlich 
den Abzug der tatsächlichen Aufwendungen für Fahrt-
kosten bei Auswärtstätigkeiten zu. Der Gesetzgeber 
räumt ferner ein Wahlrecht ein, anstelle der tatsächli-
chen Aufwendungen pauschale Kilometersätze geltend 
zu machen, die sich nach den höchsten Wegstreckenent-
schädigungen nach dem BRKG bestimmen.

Der Kläger wollte dieses Wahlrecht in seinem Fall anwen-
den, da die Bahnfahrtkosten für die Auswärtstätigkeit 
niedriger als die pauschalen Kilometersätze waren. Vor 
dem FG Hamburg scheiterte er mit dieser Forderung.

Gegen diese Entscheidung ist ein Revisionsverfahren vor 
dem BFH anhängig. Vergleichbare Sachverhalte sollten 
offengehalten werden.

EHER EINE SATIRE, ABER DENNOCH ECHTER STREIT BIS 
ZUM BUNDESFINANZHOF: KANN EIN SCHULHUND ZUR 
ANNAHME VON WERBUNGSKOSTEN FÜHREN? 

Im Streitfall hat sich die Frage gestellt, ob der Schulhund 
einer Lehrerin als Werbungskosten berücksichtigt wer-
den kann, wenn der Hund im Rahmen einer tiergestütz-
ten Pädagogik eingesetzt wird.

Das Finanzgericht hat diese Frage dem Grunde nach po-
sitiv beantwortet. Das Finanzgericht hat die Kosten zu 50 
v.H. zum Werbungskostenabzug zugelassen, da der Hund 
nicht ausschließlich in der Schule eingesetzt worden ist.

Die Finanzbehörden sind mit der Entscheidung des Fi-
nanzgerichts nicht einverstanden und haben hiergegen 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
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Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

     

FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG IN 03 FF. 2019

Steuertermin Umsatzsteuer bei Monatszahlern: 11.03.2019, 10.04.2019 und 10.05.2019

Steuertermin Lohnsteuer bei Monatszahlern: 11.03.2019, 10.04.2019 und 10.05.2019

Steuertermin Gewerbesteuer: 15.05.2019 und 15.08.2019

Steuertermin Einkommenssteuer: 11.03.2019 und 10.06.2019

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den 
Beitragsmonat März 2019 somit am 27.03.2019, für den Beitragsmonat April 2019 somit am 26.04.2019 und für den 
Beitragsmonat Mai 2019 somit am 29.05.2019.

VORSTEUERABZUG AUCH OHNE RECHNUNG?

Das Urteil des EuGH soll nicht dazu verführen, die nötige 
Sorgfalt bei Organisation der Eingangsrechnungen aufzu-
weichen.
Der Vorsteuerabzug ist an strenge Anforderungen ge-
knüpft. Dennoch macht eine aktuelle Entscheidung des 
EuGH für die Fälle Mut, in denen der Unternehmer die 
übliche Sorgfalt aufgewendet hat, es ihm aber dennoch 
nicht gelungen ist, sämtliche formellen Voraussetzungen 
zu erfüllen.

Soweit Sie im Rahmen von Außenprüfungen mit derarti-
gen Fragestellungen konfrontiert werden sollten, können 
Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem Steuer-
berater auf der Basis dieser Entscheidung das Gespräch 
mit dem Außenprüfer suchen, um ein zufriedenstellen-
des Ergebnis zu erzielen.

   

UMSATZSTEUERZAHLER


